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6.0.2 Kantonale Planung

I DG-Status: öffentlich

PBG Revision Justierung, Vernehmlassung Baudenkmäler

Ausgangslage

Der Erhalt von ausgewählten Gebäuden ist wichtig für den Charakter und die ldentität von Dörfern und Städten.

Die Gesetzgebung zum Natur- und Heimatschutz in der Schweiz reicht zurück in die 1960er Jahre. ln dieser Zeit

bestand eine starke Befürchtung in der Gesellschaft, dass das schnelle Wachstum zu viele wertvolle identitäts-

stiftende Bauten zerstören würde. Die Denkmalpflege hat viel dazu beigetragen, wertvolles Kulturerbe in der

Schweiz und im Kanton Zürich zu erhalten und damit die Akzeptanz der baulichen Verdichtung an anderen Orten

zu steigern.

Mit der lnnenentwicklung und der damit zusammenhängenden Verdichtung sowie den energetischen Anforde-

rungen stehen den denkmalpflegerischen lnteressen weitere gewichtige öffentliche lnteressen entgegen. Weiter

können denkmalpflegerische Auflagen kostenintensive Auswirkungen auf Eigentümerinnen und Eigentümer ha-

ben. Die Rechtsprechung stellt hohe Anforderungen an die Abklärung des Sachverhalts und die lnteressensab-

wägung. Dies führt zu langen und auflrvändigen Rechtsmittelverfahren.

Ziel der Vorlage zur Teilrevision des Planungs- und Baugesetzes (PBG) ist es, die sinnvolle Nutzung, energeti-

sche Modernisierung und Weiterentwicklung von Baudenkmälern zu unterstützen, die Prozesse zu beschleuni-

gen und die Stellung der Eigentümerinnen und Eigentümer zu stärken.

Die Vorlage umfasst folgende Anderungen:

Weiterentwicklung und sinnvolle Nutzung ermöglichen

. Die Möglichkeit der sorgfältigen Weiterentwicklung von Baudenkmälern wird gesetzlich verankert.

. Die zeitgemässe Nutzung und energetische Modernisierung sollen durch ausdrückliche Enuähnung im

Gesetz gestärkt werden.

. Die lnteressensabwägung als raumplanerisches Grundprinzip wird neu im Gesetz verankert.

. Die Anforderungen an den Begriff des Baudenkmals werden erhöht,

V e reinf ach en u nd beschle u n ige n
. Der nprojektbezogene Schutzentscheidr wird durch ausdrückliche Enrrrähnung im Gesetz gestärkt.

Kleinere bauliche Anderungen mit unwesentlicher Beeinträchtigung der Schutzziele werden dadurch

einfacher möglich.

. Die Unterscheidung zwischen <regionalen> und <kantonalen> Baudenkmälern wird aufgehoben. Neu

gibt es nur noch <kommunal> und <kantonalenr.

. Neu sollen auch die kommunalen lnventare durch den Kanton festgeseEt werden, Das führt zu einer

einheitlicheren und rechtsgleicheren Handhabung in den Gemeinden und stärkt die Rechtssicherheit.

Die Zuständigkeit für Unterschutzstellungen und Schutzentlassungen verbleibt jedoch bei kommunalen

Baudenkmälern bei den Gemeinden,
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a Die Anforderungen an Pflichtgutachten werden präzisieil,

Weitere Änderungen

. Die Unterschutzstellung durch venrvaltungsrechtliche Vefträge soll neu vorrangig sein, Das stärkt die

Stellung der Eigentümerschaften.

. Eigentümerschaften werden neu über die lnventaraufnahme informiert,

. Gemeinden leisten neu einen Beitrag von 10% der beitragsberechtigen Kosten bei Sanierungen von

kommunalen Baudenkmälern.

Mit der vorliegenden PBG-Revision Baudenkmäler werden die Motion KR-Nr. 15312020 von Pierre Dalcher

(Schlieren), Sonja Rueff-Frenkel (Zürich), Yvonne Bürgin (Rüti) und Markus Schaaf (Zell), <Wir brauchen ein

zukunftsgerichtetes Denkmalschutzgesetzr sowie das Postulat KR-Nr. 2012022 aDenkmal- und Heimatschutz

kontra KlimaschuEr als erledigt abgeschrieben,

Stellungnahme im Rahmen der Vernehmlassung

Nachfolgend sind die zentralen Revisionspunkte im Planungs- und Baugesetz (PBG) und in der Kantonalen

Natur- und Heimatschutzverordnung (KNHV) sowie die Vernehmlassungsantwort der Stadt Kloten an den Kan-

ton aufgeführt:

Die Stadt Kloten befünuortet die PBG Revision mit Ausnahme von Punkt Nr. 1. Die Teilrevision sieht in diesem

Punkt vor, dass neu gemäss $ 203 PBG gelten soll: "Kantonale Behörde erstellt lnventare von Baudenkmälern

kommunaler Bedeutung. Sie kann Zuständigkeit (an Gemeinden) delegieren", Hier ist aus kommunaler Sicht

davon auszugehen, dass es zu einer unklaren Mischform kommt, weil für die Erstellung der Kanton und für

den Vollzug die Gemeinde zuständig ist. Es ist zudem nicht ersichtlich, dass dies zu finanziellen und zeitlichen

Entlastungen führen soll. Als Gegenvorschlag schlägt die Stadt Kloten die folgende Formulierung vor: "Die

Laufnummer' 7879

Signatur' 2021.Kl0ten.198

Nr Recht Revisionspunkte Verneh mlassungsantwort
1 s 203

PBG

Kantonale Behörde erstellt lnventare von Bau-

denkmälern kommunaler Bedeutung. Sie kann

Zuständigkeit (an Gemeinden) delegieren,

Nein: Es entsteht eine Mischform, wenn der

Kanton die kommunalen lnventare erstellt, der

Vollzug aber bei den Gemeinden verbleibt. Ge-

genvorschlag: Gemeinden können die Kompe-

tenzzur Erstellung der kommunalen lnventare

an den Kanton aboeben,

2 $ 203a
PBG

Weiterentwicklu ng für zeitgemässe Bed ürf-

nisse, energetische Sanierung sowie alters-

und behindertenqereichte Nutzunq.

Ja: Ermög licht eine sorgfältige Weiterentwick-

lung, statt die Einfrierung des Zustands.

3 s 205

PBG
Unterschutzstellung von Baudenkmälern er-

folgt i.d. R. d urch venraltungsrechtlicher Ver-
traq.

Ja: Vertrag ist auf Augenhöhe und schaft Ak-

zeptanz, auch wenn sich das Verfahren

dadurch vezöqern kann.

4 s 206

PBG

Verankeru ng des projektbezogenen

Schutzentscheids bei Baubewilligungen

Ja: Vereinfachung, da bei geringfügigen bauli-

chen Anderungen auf einen formellen Schutz-

entscheid vezichtet werden kann.

5 s 207

PBG

Schutzmassnahmen und andere öffentliche
und private lnteressen sind abzuwägen ) ln-

teressensabwägung,

Ja: Dies ist gängige Praxis bei Schutzgütern

und es ermöglicht sinnvolle Weiterentwicklung
(Kein absoluter Schutz).

6 $ 217a
PBG

Gemeinden leisten mind. 10% Beitrag an Bau-

denkmälern kommunaler Bedeutuno.

Ja:10o/o sind zumutbar und entlasten die

Grundeigentümer.

7 $5
KNHV

Es werden nur noch kommunale und kanto-

nale lnventare geführt (keine regionalen

mehr).

Ja: Sinnvolle Vereinfachung und wenig Rele-

vanz für die Stadt Kloten.
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kommunale Behörde erstellt lnventare von Baudenkmälern kommunaler Bedeutung. Sie kann die Zuständig-

keit an den Kanton abgeben", Somit steht es den Gemeinden frei, ob sie die kommunalen lnventare selber

erstellen oder durch den Kanton erstellen lassen.

Beschluss:

1. Der Stadtrat nimmt im Sinne der Enrvägungen zur Teilrevision des Planungs- und Baugesetzes (PBG) in

Sachen Baudenkmäler Stellung.

2. Es wird beantragt, im Rahmen der kantonalen Vernehmlassung in S 203 PBG ausdrücklich festzuhalten,

dass die Gemeinden weiterhin zuständig für die Erstellung der kommunalen lnventare sind und dass sie

diese Kompetenz bei Bedarf an den Kanton delegieren können.

3. Der Bereichsleiter Lebensraum wird beauftragt, die Vernehmlassung in diesem Sinne im online Vemehm-

lassungs-Tool auszufüllen.

Mitteilungen an:

. BereichsleitungLebensraum

. ProjektleiterRaumplanung

Für Rückfragen ist zuständig:

Andreas Stoll, Bereichsleiter Lebensraum, Tel. 044 81512 33, andreas.stoll@kloten.ch

Flavio Peterli, Projektleiter Raumplanung, Tel. 044 815 16 09, flavio.peterli@kloten.ch

STADTRAT KLOTEN

ll,/ fua*nSWt
Renö Huber

Präsident

Laufnummer'7879
Signatur ' 2021.K|0ten.1 98

Venrvaltungsdirektor

Versandt: I 8. Juni 2025

Protokoll Stadtrat Kloten Seite 3 von 3


